
1.̂

#ST# I n s e r a t e.

Wiederzusammentritt der eidgenössischen Räthe
auf 15. Januar 1872.

Es wird an diesen Zusammentritt unter Verweisung auf das dies-
falls aus Seite 1147 des vorhergehenden Bandes des .......undesblattes
Gesagte erinnert.

Bern, im Januar 1872.

Die Schweiz. Bundeskanzlei.

Ausschreibung.

Die Stelle eines Ober inst ruktors der Cavallerie wird hiemit ..,nr
Wiederbesetzung ausgeschrieben. Besoldung Fr. 4000, nebst Pferderationen.

Anmeldungen sind bis spätestens den 20. t. M..s. dem eldg. Militärdeparl.....
ment einzureichen.

Bern, den 3. Januar 1872.

Eidgenössisches Militärdepartement.
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Lieferung von Stroh fur den Waffenpl^z ..̂ un.

Für den diesjährigen Bedarf x,on St roh auf dem Wafsenplaz in Thun
wird die Lieferung von eirea .̂ 0 Centnern hlemlt zur .Konkurrenz au^ge^
schrieben.

Die Lieferungsbedingungen kennen aus dem Bureau des eidg. .^riegskonunls^
sariales in Thun oder aus demjenigen des Oberkrlegskommlssarla^es in Bern ein^
gesehen werden, woselbst auch weilte Auskunft erteilt wird.

Angebote für die Lieferung gro^erer oder kleinerer Parthieen sind versiegen
und mit der Aufschrist ^ ,,Cingabe für Lieferung von Stroh^ bis zum 27. Januar
187.̂  franko an das eldg. Oberkrieg^kommissariat ln Bern einzusenden.

Bernden 5. Januar 1872.

^ Das ei.̂ . .̂ l̂ e îe^s^n.̂ î a^^a...

B e k a n n t m a c h u n g .

Die ^elmathorigkeit nachstehender Person, für welche d^r Todscheln eingesandt
wurde, ist zu ermitteln, nämlich . .

.̂ ür einen .̂ ..kob Späl t l^ , beerdigt zu S t e h n p e ^ t z in Rußland am 18. .^or^
nung 1871.

.̂ s wlrd daher zur Erreichung des oben angegebenen Zwekes die gefällige
Mitwirkung der Staalskanzlelen der .Kantone, so wie der ^ollze^ und Gemeinde
behorden hlemit horchst angesprochen.

Bern, den 5. Januar 1872.

Die schweiz. Bun.l^eskanzIet.



.^5

B e k a n n t m a c h u n g .

Die königlich italienische Gesandtschaft bei der schweiz. ^idgenossenschast ha..
dem Bundesrathe mitgetheilt, daß die Inhaber von konsolidirlen päpstlichen Ob^
Rationen dieselben bis zum 31. dies beim .^ause Rothsch i ld in ^aris gegen
einen vorläufigen .^mpfangschein kostenfrei zur Umwechslung abgeben, sowie bei
der gedachten Gesandtschaft von den Hummern dieser Titel .̂ ennlniß nehmen
konnen.

Bern, den 28. Dezember 187l.
Die schweiz. Bnn.t.eskanzl.ei.

Bekanntmachung.

Die ..^eimathorigkeit nachstehender ^erson, für welche der Todschein eingesandt
.wurde, ist zu ermitteln, nämlich .

^ür einen Friedrich Dekese.n .^ , Schneidermeister, aus der Schweiz^,
gestorben an der Schwindsucht in der Sladl̂  Alex^androwsk (Rußland) am 14. .̂.a^
18̂  im Aller von 38 Jahren.

^s wird daher zur Erreichung des oben angegebenen Zwekes die gefällige
Mitwirkung der Staatskanzleien der .^ant^ne, s^ wle der ^olizei.^ und Gemeinds^
behorden hiemit horchst angesprochen.

B e r n ^ den 29. Dezember .1871.

Die schweiz. Bnndeskanz l̂ei.
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n̂m...̂ nn̂ -̂ ...rwul..r.

...̂ ô tlon ..̂ ..̂ r.̂ lle .lntern.̂ tlon.̂  ..̂  v̂..̂  .l.̂

A..1m1nlst̂ t1on. .̂  Lvon, .l̂ l.̂  d.... .....von, 44.

l̂..̂  anonyme ^ ^a^ltal de ^ara l̂e, .̂̂ .̂  ^an.̂ .

Ouverture le 1̂  .̂  -^- (..l.̂ ure le 31 Octobre.

..̂ rl......̂ ....̂ -̂ - N.̂  ^̂ ......̂  Nom du l̂  ....présentant :

DEl̂ NDE D'ADMl.̂ ()N.
M^

dans le cas on sa dem^n.le d'admission sera accueilli aura dro.l̂
de l'Exposition a nae espace d.̂  ^^
pour exposer^

Il versera la somme de^

représentant le mon^an.^ mte^ral de ses droits, savoir. la mon^ dans
la hu.lame qu. s.^^ra fen^oi d^ ceruf^a.^ d'adm^sion. et le solde au
...̂  Avril 18 .̂

ll jouira, en conséquence, des prérogatives, droits et avantages
accordés aux Exposants.

M fait observer en outre^

..̂ n.̂ ure de I^^posant.

l^éco.^nenses^ ^
auté^e^re^ ^ . ^^

i. .-. ̂ ^ .̂ .̂  ^^^.^^^. -- ^^^^.^ ^^^^ ̂ .̂ ...̂ .̂̂ .̂  ̂  .^.^^^^^. ^^ ^^^^^^^^ .̂ ^ ^̂ ..

^^^ .̂ .̂̂  .̂ .̂ ^^^

^. .̂.. ^^^^ î  .̂ .̂ ^^ .̂  ̂ ^.^.^ -̂. ^.^ .̂̂ .. i.̂  .̂̂ ^u^ ̂ ^^^ ^^ .̂.̂ ^ .-. .̂ ^ ^ .̂̂  r^^^ .̂̂

.̂ .̂  ̂ .̂  .̂̂  ^^ .̂̂ ^ ^^ ^..^^.^^^^^ .̂. ̂ .

.̂ ^ i^^^^^^. ̂  ̂ ^^^ ^ .̂..̂ .̂ .̂

.̂ ..̂  .̂̂ .̂  ̂  r.̂ ^^ ^.^ ^^^.^^ ̂ .̂̂  ̂  ^^ .̂̂ .....̂  ^^.^^^^ .̂u .̂̂  ̂ ^^^^ ....̂  ̂  .̂ .̂ --.̂ .

.̂ . ..- i.,.̂  ^o .̂r̂ î. . i,.̂  .̂̂ ^ ^^^^^.^^i .î ^^ ^ -^^^ ^.^^^^ .̂ .̂  .̂.. ..- .s .̂  .̂..̂ n̂  ^̂ ..

^^ .̂̂ . ̂  ̂ ^^ .̂̂ .̂..̂ ^^^ i^ .̂ . -.. ̂  ,̂ .̂ ^ ^^ ^ ̂ ..̂  .̂..-̂ ^ ,̂ ., ̂ . -^ ̂  -i^^

.̂ .̂ .̂ ..̂ ^̂  ̂ ^^ .̂ .̂ .̂  ^.^^ ^^^ .̂̂  ^^^^. ^^ ^^^^.^^ ^ ̂ ^^ i^ .̂. ..- ̂ . î . .̂̂  ̂  .̂

.̂̂ ^^^^^ ^^ .̂ .̂ ^^^ .î ^ .̂ ..̂  .̂ ^ ^^^ .̂ ^ .̂̂ ^^ .̂

î  ^^^.^^^^ .̂ ^^ ^^ .̂, ^^^^ ^^ .̂̂ ..̂ ^ ^.^^^^^^.^^ ^ .̂ .̂..̂ ^̂  -^^ .̂̂ ^ ̂

^.^^^^^ ^.^^^^^ ̂  .̂ .̂̂ ^ -^.^^^^^^^.^ ̂  ̂ .̂  .̂ ^ .̂̂ ..̂  .î  .î  .̂ .̂  ^^..^^^ ^ .̂..i.̂ .̂. .̂

^^ ^^.^^.^^ ^ ^.^.^^^ .̂̂ .̂  .^^^^^^ ^^^^. ^^^ .̂ .̂̂ .̂  .̂ ^ î  .̂..̂ ^ ^ ̂ .̂

.̂ -.. n^^^ ^ .̂  .̂ .̂  ^^.^^^^ ^^^^.î ^ .̂ ^ .̂-̂ ^ ̂ .^^^^ ̂  ^^^ ^^^u .̂̂ ,̂ r̂ .i ̂  ̂  ^^
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.̂..̂  ..̂  e .̂  a .. n t ̂  a e^ u n ̂  .

.̂ s wird hiemit zur öffentlichen ^enntniß gebrach^ daß der Abonnementspreis
für das schweiz. Bundesblatt auch für das Jahr 1872 bloß Fr. 4 betrag^
mit Jnbegriff der portofreien Zusendung im ganzen Umfange der Schweiz. .

Das Bundesblatl wird enthalten . Die zur Beroffentlichung sich eignenden
Verhandlungen des Bundesrathes ., alle wichtigern Botschaften und Berichte
des Bundesrathes an die gesezgebenden .^äthe der Eidgenossenschaft, gewisse Be.
schlüfse derselben, und Schlußnahmen des Bundesrathes über fragen. welche nicht
von allgemeiner Bedeutung sind ̂  . Auszüge ans den Verhandlungen der Bundes^
Versammlung und Berichte ihrer .kommissionen ^ serner die von schweizerischen
.Konsuln im Auslande eingehenden Berichte . so weit solche für das Publikum von
Jnteresse sind, die monatlichen Ueberstchten der .^in^, Aus^ und Durchfuhr in der
Schweiz ^ die Uebersichten des Geldanweisungsverkehrs im Jnnern der Schweiz fo^
wohl als mit Frankreich, Jlalien, Deutschland, Großbritannien. den ^.ieder^
landen , mit Belgien und den bereinigten Staaten von Nordamerika ., ferner die
monatlichen Uebersichten der Posteinnahmen, so wie des Verkehrs der Telegraphen^
Verwaltung ., endlich Anzeigen von eidgenossischen und kantonalen Behorden , und
nicht selten auch^ von auswärtigen Staaten.

Dem BundesbIatte werden auch in Zukunft beigegeben. Die neu erscheinenden
Bundesgeseze, Beschlüsse und Verordnungen, so wie die mit dem AusIande abge-
schIossenen Verträge, die Voranschläge der Bundesbehorden über Einnahmen und
Ausgaben, die jährliche eidg. Staatsrechnung ^ der eidg. Staatskalender, und die
in den drei Landessprachen verfaßte ^Uebersicht der im ^eitraum eines Jahres in
der Schweiz ein^, au^- und durchgeführten zollpflichtigen Waaren.

Bestellungen auf das Bundesblatt konnen das g a n z e Jahr hindurch,
und nicht bloß t r imester^ oder s e m e s t e r w e i s e , ^bei allen schweiz. Postämtern
gemacht werden, und es sind diese leztern v e r p f l i c h t e t , die Abonnemente anzu..
nehmen, zu welcher ^eit es sein mag. Die im Laufe des Jahres schon
herausgekommenen Hummern werden den Abonnenten immer und be fo rde r l i ch
.nachgeliefert.

Ganze Jahrgänge des Bundesblattes , so wie einzelne Hummern desselben ,
konnen stets von der Spedition desselben bezogen werden., hingegen hat man
stch für g e s c h l o s s e n e G e s e z b ä n d e an das Sekretariat für Druksachen der
Bundeskanzlei zu wenden.^

Alle .Reklamationen in Betreff des BundesbIattes müssen in erster Linie bei
den betreffenden Pvstbüreau^, in zweiter Linie bei der Spedition des

^) Siehe eidg. Gesezsammlung, Band ̂ III, Seite 8^0.

B^desblatt. .̂ ah .̂ .XXIV. Bd. I.
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BundesbIattes gemacht werden, und zwar haben die Reklamationen spätestens
inner drei ...̂ ...en, vom Erscheinen der ^betreffenden Bundesblattnumme.. oder
des betreffenden ^esezbog.ms an gerechnet zu geschehen.

Bern, den 1. Dezember 1871.

Die schweiz. ...̂ nn.̂ e^anzIei.

Bekanntmachung.

î.ach einer MitlhelIung der k. italienischen Gesandtschaft in Bern bezieht
dieselbe seit dem 1. Dezember 1871 .

1) Für Uebersezungen von Civilstandsakten ln die italienische Sprache ^ Fr. 4

2) Für neu ausgestellte Pässe .
a. für Unbemittelte . . . . . . . . . ,, 2
l.... ., Bemittelte . . . . . . . . . ,̂ 1o

3) Für das ^isum ^on fremden Pässen.
l̂ . für Unben.illeIle . . . . . . . . . . . , 1
a. ,, Be.nittelte . . . . . . . . . . , ^

4) Für Beglaubigungen.
a. von Leben.^scheinen für elne jährliche Penston

von Fr. 1 dis Fr. 200 . . . . . . ,, 0

.. ,, 201 ,, ., .̂ 00 . . . . . . .., -

., ,, .̂ 01 ,, ., 1^0 . . . . . . ,̂ .̂

über ,, 1201 . . . ^ . . . . . ,. 9
Î . von CiolIstandsakten . . . . . . . . , , .̂
e. ,, Vollmachten .^e. . . . . . . . . , . . .̂

Bern, den 14. Dezember 1871.

Die schweiz. BundeskanzIei.



1.̂

.^ek^nntm^chung.

Der Bundesrath hat von der schweizerischen Gesandtschaft in .^om .n Bezug
auf die Umwandlung päpstlicher Schuldetet in solche des .̂ onigreichs Italien
folgende Mittheilungen erhalten.

Laut Art. .... des italienischen Gesezes vom 29. .̂ uni 1871 müssen sämmtliche
Titel der konsolidirten romischen Schuld im Laufe de... Jahren 1871 in solche der
konsolidieren italienischen Schuld (Renten zu 5^) umgewechselt werden. ^

Bei später zur Umwandlung gelangenden Titeln tritt insofern Zinsverlust
ein, als nur noch die Zinsen ausbezahlt werden, welche im Laufe desjenigen
Semesters verfallen, in welchem die betreffenden Titel (oder deren Ae.^uivalente)
zur .Auswechslung gegen italienische vorgewiesen werden. (Art. .̂  des erwähnten
Gesezes und Axt. 15 des toniglichen Dekretes vom 29. Juni l. J.,

Das Austauschgebol. erstrekt sich nicht.

1) auf die Schuldtitel vom Anleihen bei Parodi vom .20. Januar 184.̂ ,

2) aus diejenigen vom Anleihen bei .Rothschild vom 10. August 1857,

.....) auf Schazscheine vom 28. Januar 18 ,̂

4) auf Titel vom Anleihen vom 18. April 18^0 und vom 2̂ ... März 18.̂ 4, und

5) auf solche vom Anleihen bei BIounl. vom 12. April 18.̂ 4.

Diese Titel .̂ 1--5) werden bis auf Weiteres als solche der italienischen
Staatsschuld angesehen.

.̂ ine Ausnahme findet nur statt hinsichtlich der auf den Inhaber lautenden,
auf die Anleihen von 18.̂ 0 und 18 .̂4 ^obige Ziffer 4) stch beziehenden Renten.
scheine, welche seinerzeit speziell auf Grund des romischen Gesezes v^m 2.^. August
18^8 gegen .^ükersta^ung von ursprünglichen Obligationen ausgegeben worden
find. Dieselben müssen laut Art. 7 des Gesezes vom 29. Juni 1872 zur Aus^
wechlung gegen die ihnen entsprechenden romischen Schuldtiiet präsentirt werden.

Die Titel der konsolidirten romischen Schuld konnen nur im .^onigreich
Jtalien selbst umgetauscht werden. Anders verhält es sich mit den .^entenscheinen
der Anleihen von 18.̂ 0 und 1.8.̂ 4, ^on denen soeben die .̂ ede war. Jn Bezug
auf diese Ieztern will nämlich die koniglich italienische Regierung die Vergünstigung
eintreten lassen, daß sie bis zum 2.^. Januar 187... auch belm .^ause Rothschild
in Paris zum ̂ weke des Austausches vorgewiesen werden konnen. Dasselbe wird
sie gegen Ausstellung einer Bescheinigung in .Empfang nehmen und deren Um^
wechslung in Florenz kostenfrei besorgen.

Bern, den 22. Dezember 1871.

.Die schweig. Bnn.̂ e.̂ anz.leii.
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Ausschreibung ^n erledigten .̂ telle.I...

^Dle Bewerber müssen lhren Anmeldungen, welche schriftlich und porto..
frei. zu geschehen haben, gute Leumundszeugnisse beizulegen lm .̂ alIe sein, ferner
wird von ihnen gefordert, daß sie ihren .^amen, und außer dem Wohnorte
auch den .Heimator t deutlich angeben.)

1) Postkommis in Brieg (WaIlis). Jahresbesoldung , bei der Ernennung
festzusezen. Anmeldung i.is zum 19.. Januar 1872 bei der .^reispostdire^ion
Lausanne.

2) Pos tbü reaud iene r in Basel. Jahresbesoldung , bel der .Ernennung
sestzusezen. Anmeldung bis zum 19. Januar 1872 bei der .^relspostdlreltion
Basel.

...) .^ondulteur des l̂I. .^ostkrelses (Luzern). Jahresbesoldung, bel der
Ernennung festzusezen. Anmeldung bis zum 19. Januar 1872 bel der .^reis^
postdireklion Luzern.

4) Zwei ^ostkommis in Zürich. .̂ ahresbesoldung , bel der. .Ernennung
festzusezen. Anmeldung bis zum 19. Januar l872 bei der ^reispostdlrektlon
Zürich.

.̂ ) ..^osthalter ln St. Snlpiee (^euenburg). Jahresbesoldung, beider..^..
nennung festzusezen. Anmeldung bis zum 19. Januar 1872 bei der ^reis^
postdirektion ^^uenburg.

1) P v s t a b l a g e h a l t e r und B r i e f t r ä g e r in . ^mmisho fen (Thurgau).
Jahresbesoldung, wird bei der Ernennung feslgesezt. Anmeldung bls zum
12. Januar 1872 bei der .^reispostdirektion Zürich.

2) Post .^erwaIter in Burgdorf . JahresbesoI^
dung, wird bei der .Ernennung festgesezt.

.̂ ) B r i e f t räge r in Burgdor f . Jahresbesol^
dung, wird bel der .Ernennung festgesezt.

Anmeldung bis zum
12. Januar 1872 bel
der .^reispostdlrektlon

Bern.

^) ^ o s t k o m m i s in Genf. JahresbesoIdung , wird bei der .Ernennung fest^
gesezt. Anmeldung bis zum 12. Januar 1872 bei der .^rei^postdirektion
Genf.

5) TeIegraphis t in C h a u ^ d e s o n d s . JahresbesoIdung nach .Maßgabe des
Bundesgesezes vom 29. Januar ^18.̂ . Anmeldung bis zum 10. Januar
1872 bei der Telegraphen^Jnspeklion in Bern.

.̂ ) Te legraph ist des neu zu errichtenden Speziai Telegraphenbüreaus in
Brieg (Wallis^. Jahresbesoldung nach Maßgabe des Bundesgese^s vom
29. Januar 18.̂ , nebst Fr. 450 für einen Gehilfen und der Depeschenpro..
viston. Anmeldung bis zum 10. Januar 1872 bei der TeIegraphen^Jnspel̂ .
tion in Lausanne.

^) TeIegraphist in Be.^tau^ (Waad^. ..^ahresbesoIdung ^r. 120 , nebst
Depeschenproviston. Anmeldung bis zum 1.0. Januar 1872 bei der TeIe^
graphen.^nspektion in Lausanne.
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